
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV I - 003/13 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: I Fachbereich: 20 Termin der Tagung: 26.06.2013 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 11.06.2013  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen 18.06.2013  Hauptausschuss 19.06.2013 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 26.06.2013 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten       
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        Information an AG Stadteile       
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Cottbus 

(Hebesatzsatzung) 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus möge die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Realsteuern der Stadt Cottbus (Hebesatzsatzung), inklusive der Erhöhung des Hebesatzes für 
die Grundsteuer B von 450 auf 480 v.H. (um 6,67 %), beschließen. 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Im Rahmen der „Gewährung von Hilfen für die Durchführung notwendiger und unabweisbarer 

Investitionsmaßnahmen gemäß § 16 Abs. 1 Ziff. 3 des BbgFAG“ besteht die Forderung die 

eigenen Einnahmen zu erhöhen, u.a. durch eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B. 

 
Dieser Forderung soll durch die geänderte Hebesatzsatzung entsprochen werden. Darin ist 

vorgesehen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % zu erhöhen, was einer 

Steuererhöhung um 6,67 % entspricht. 

 

 

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge: 760.000,00 
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen: 760.000,00 
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

3. Folgekosten: 

 
 


	Der Oberbürgermeister

